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Von Bildung, Gesundheit und Halla:
Diese Woche 76 neue Titelideen

Was treibt die Republik
um in diesen Tagen? Die Ever-
green-Themen heißen Ge-
sundheit, Bildung und die
Zukunft der Kinder. Was da-
von spiegelt sich im vorliegen-
den Titelschutzanzeiger?
Versuchen wir’s zunächst ein-
mal mit der Bildung: Für „den
Lernschrittmacher“ bzw. „die
Lernschrittmacher“ nimmt die
Film Fernseh Kommunikation
Kröhnert in Siegen Titelschutz
in Anspruch. Außerdem von
Kröhnert in Anspruch genom-
men: „Halla - der Film“. Wer
erinnert sich nicht: Sie ritten
erfolgreich für Deutschland.
Die Stute Halla und Springrei-
ter Hans Günter Winkler hol-
ten insgesamt dreimal olympi-
sches Gold. Besonders legen-
där der Ritt 1956 bei den
Olympischen Spielen in Stock-
holm als Halla den an der Leis-
te verletzten Winkler fehlerfrei
über den Hürden-Parcours
bringt und ihm so die Goldme-
daille sichert.

Nun zum Thema Gesund-
heit: RA Peter Keil nimmt für
eine Mandantin „Apotheker
Update“ in Anspruch, wäh-

rend die Düsseldorfer Deeke-
ling Arndt Advisors in Com-
munications sich für den
„Gesundheitsbürger“ interes-
sieren. Auch zum Themenkreis
gehörig: „Psychotherapie und
Psychotherapie up2date“ wird
von den Stuttgarter RAe Kees
Hehl und Heckmann in An-
spruch genommen.

Die Debatte in Deutsch-
land um Unterschicht, Preka-
riat und die Zukunft unserer
Kinder hat einen neuen trauri-
gen Anlass in Bremen bekom-
men. Der Hamburger RA
Martin Glänzer nimmt für
eine Mandantin „Deutsche
Kinderstudie“ in Anspruch.

Jetzt etwas Erfreuliches:
Beim Verlag Das Beste in
Stuttgart plant man offenbar
„Das Readers’ Digest Garten –
Jahrbuch 2007/ 2008“. Um im
Garten oder auf dem Balkon
Erfolg zu haben, braucht man
ihn: Den „Grünen Daumen“.
Das hat sich augenscheinlich
auch die Event-TV Fernseh-
produktionsgesellschaft in
Berlin gedacht und nimmt ent-
sprechenden Titelschutz in
Anspruch. (rd)

Vergleichende Werbung:
Irreführend oder nicht?

Der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) hat die Möglich-
keiten von vergleichender
Werbung weiter ausgeführt.

Die Luxemburger Richter
verdeutlichten, dass verglei-
chende Werbung dazu bei-
t rägt , d ie Vorte i le der
verschiedenen Erzeugnisse ob-
jektiv herauszustellen und so
den Wettbewerb zwischen An-
bietern von Waren und
Dienstleistungen fördert.

In dem Verfahren hatte
der EuGH gleich zwei Fragen
zum Thema vergleichende
Werbung zu entscheiden. Der
Discounter Lidl Belgium hatte
gegen seinen belgischen Kon-
kurrenten Colruyt geklagt,
weil dieser das Preisniveau ei-
nes bestimmten Warensorti-
ments mit dem seiner
Mitbewerber verglichen hatte
und daraus für den Verbrau-
cher eine genaue Preisersparnis
errechnete. Außerdem be-
hauptete Colruyt in seiner
Werbung, dass alle Waren, die
mit der Aufschrift “Basic” ver-
sehen seien, zum niedrigsten
Preis vertrieben werden, der in
Belgien angeboten werde. Der

Europäische Gerichtshof
hielt diese Art der verglei-
chenden Werbung nicht
für irreführend. Vorausge-
setzt der Verbraucher hat
die Möglichkeit die Be-
standteile des Vergleichs
leicht in Erfahrung zu brin-
gen, um die Richtigkeit der
Aussage zu überprüfen.

Irreführend sei eine
solche Werbung nur, wenn
die Werbeaussage nicht
deutlich macht, dass sich
der Vergleich nur auf eine
bestimmte Auswahl und
nicht auf alle Produkte des
Werbenden bezieht. Wenn
die Bestandteile des Ver-
gleichs nicht deutlich für
den Verbraucher erkenn-
bar sind oder wenn die
Werbung einen umfassen-
den Hinweis auf eine Er-
sparnissumme angibt,
ohne dass der Werbende
das allgemeine Preis-Ni-
veau oder die Höhe der Er-
sparnis für den Verbrau-
cher individualisiert. (al)

EuGH , AZ: C-356/04
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Diese Woche: 76 Titel
360 Grad Company Radar
360° Company Radar

Alles aus Liebe
Apotheker Update

Boom-TV

Clockwise Magazine
Company Radar

Der Grand Prix der Chöre
Der große Familien-Check
Der Grüne Daumen
Der Kindermöbelspezialist /

Kindermöbelspezialist
Der Möbelspezialist / Möbelspezialist
Der Polstermöbelspezialist /

Polstermöbelspezialist
Der Schlafzimmerspezialist /

Schlafzimmerspezialist
Deutsche Fachsuche
Deutsche Kinderstudie
Die Lernschrittmacher
Die Spur der Täter
Duell der Heimwerker

E.TV - Mein Frische-Programm
Energiecheck 2007
Energiecheck 2008
Energiecheck 2009
essen affairs - Das Magazin der Messe

Essen

Fachsuche

Finance night
Furniture-Intralogistics

GESUND & GELD
Gesundheitsbürger
GRAND GTRS

Halla - der Film
Heimwerkerduell

Lebst du schon oder existierst du
noch?

Lernschrittmacher
Licht und Design
LOCALHERO

Money & Media
Money meets Media
Money talk night
Money talks

Online Aktuell

Pluspunkt
Psychotherapie und Psychotherapie

up2date

Quiz Zone

Reader’s Digest Garten-Jahrbuch
2007/2008

Rundum-Glücklich-Paket

Scheideweg, Der Scheideweg, Am
Scheideweg

Schlag 12
Schraubenzieher
Seite 4 - Das Magazin der neuen

Bücher
Sportmarkt

TV GESUND & GELD

watchberlin.com
watch-berlin.com
watchberlin.de
watchduesseldorf.com
watch-duesseldorf.com
watchduesseldorf.de
watch-duesseldorf.de
watchfrankfurt.com
watch-frankfurt.com
watchfrankfurt.de
watch-frankfurt.de
watchhamburg.com
watch-hamburg.com
watch-hamburg.de
watchkoeln.com
watch-koeln.com
watchkoeln.de
watch-koeln.de
watchmuenchen.com
watch-muenchen.com
watchmuenchen.de
watch-muenchen.de

Zeitschrift für Lektorinnen&Lektoren
ZfLL

Der Titelschutz Anzeiger
Die nächste Ausgabe: Nr. 796 erscheint am 31.10.2006 Anzeigenschluss: 27.10.2006, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Software Titel
Die nächste Ausgabe: Nr. 798 erscheint am 14.11.2006 Anzeigenschluss: 10.11.2006, 10 Uhr
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Vom Turnschuh bis zum
Hotel – im Reich der Mitte
wird so ziemlich alles gefälscht,
was der Markt hergibt. Jetzt
scheinen die Chinesen mit ei-
ner neuen Dreistigkeit zu über-
raschen: einem Elektroauto,
das aussieht wie ein Smart.
Laut Berichten der Zeitschrift
Auto Bild produziert das in
Suzhou niedergelassene Unter-
nehmen CMEC den Kleinwa-
gen exklusiv für den euro-
päischen Markt. Erste Exem-
plare will der Hersteller bereits
nach Großbritannien und Un-
garn exportiert haben. Sie sol-
len ab dem kommenden Jahr
für 4200 Euro verkauft wer-
den.

Smart-Chef Ulrich Walker
sagte gegenüber Auto Bild:
„Wir kennen dieses Fahrzeug
nicht. Da es aussieht wie ein
Smart fortwo, scheint es mir
aber ziemlich unverfroren, un-
ser einzigartiges Konzept ko-
pieren zu wollen.“ Unterschei-

den tut sich das chinesische
Plagiat namens „Electric Car
City Smart“ vom Originalfahr-
zeug durch einen Elektromo-
tor, der es laut Herstelleranga-
ben auf 100 Kilometer Reich-
weite und eine Spitzenge-
schwindigkeit von 55 km/h
bringt. Wahrnehmbare Unter-
schiede zum echten Smart
weist das Plagiat außerdem im
Cockpit auf. Ansonsten ist die
Ähnlichkeit verblüffend.

Bei Smart wies man darauf
hin, dass das Design seines
Kleinwagens in vielen Län-
dern, darunter auch China, ge-
schützt sei. In Europa hat sich
die Smart GmbH das Modell
ihres Cityautos als dreidimen-
sionale EU-Marke registrieren
lassen. Die Anwälte des Stutt-
garter Mutterkonzerns Daim-
lerChrysler prüfen derzeit,
welche Schritte eingeleitet wer-
den können.

Quelle: markenbusiness.de

Einst Oppenhoff, dann Linklaters - jetzt Trennung
von bewährter Markenverwaltung

Die weltweit agierende
Anwaltskanzlei Linklaters gibt
ihr Geschäft mit Markenan-
meldungen und Markenver-
waltung auf. Damit bekommt
der europäische Beratermarkt
für bekannte Marken eine neue
Struktur . Während in
Deutschland eine Kooperation
mit Linklaters bestehen bleibt,
wechselt der bisherige Marken-
verwalter aus London zur Kon-
kurrenz Taylor Wessing.

Oldsmobile, Kraft oder
Polaroid. Mastercard, die
Welt, Bild oder die Markenfa-
milie von DHL – die Liste be-
kannter Marken für die
„Linklaters“ als Vertreter ange-
geben ist, scheint endlos.
12.533 eingetragene Marken
sind es im deutschen Register,
2.326 Treffer zeigt die europäi-
sche Markendatenbank und
bei internationalen Anmel-
dungen steht immerhin noch
die Zahl 653.

Neue Gesellschaft für
Markenverwaltungen in
Deutschland

Laut Informationen des
juristischen Branchendienstes
Juve lagert die Großkanzlei mit
weltweit etwa 2000 Anwälten
in Deutschland den Marken-
bereich in eine unabhängige
Gesellschaft aus. Diese wird
vom bisherigen Kölner Partner
im Bereich Intellectual Proper-
ty Kay-Uwe Jonas geleitet. Vier
Anwälte und 20 weitere Mitar-
beiter werden sich dann um
das Geschäft mit Markenlizen-
zen oder -verwaltung küm-
mern.

„Wir werden unseren
Schwerpunkt weiter bei der
Verwaltung großer Portfolios
setzen“, sagte Jonas. „Wir kön-
nen uns allerdings etwas freier
bewegen, da wir dann nicht
mehr so strikt an die Premi-

um-Mandanten gebunden
sind. Auch in der internationa-
len Zusammenarbeit werden
wir flexibler.“ Auf der Website
von Linklaters sind die Infor-
mationen noch nicht geändert:
„Wir repräsentieren mehr
Marken ausländischer Inhaber
in Deutschland als jeder andere
Berater“ heißt es dort. Der
Grund für diese Erfolgsmel-
dung dürfte der gute Name
der Kanzlei Oppenhoff sein,
die vor 5 Jahren mit Linklaters
fusionierte. Der gewerbliche
Rechtschutz war eng mit der
„Marke“ Oppenhoff verknüpft
und war ein Standbein des An-
waltsbüros.

Marken als Massenge-
schäft mit großem Unterbau

„Das Verwaltungsgeschäft
ist ein Massengeschäft und er-
fordert z. B. einen großen Un-
terbau, dies passt nicht zu der
Highend-Strategie von Linkla-
ters“, so Stefan Lütje, bei Lin-
klaters zuständig für die
deutsche IP-Praxis. Das kom-
plexe grenz- und fachbereichs-
übergreifende Beratungsge-
schäft der Gesamtkanzlei habe
andere Anforderungen. Ob-
wohl die Markenberatung ein
durchaus einträgliches Ge-
schäft ist, fiel sie damit bei der
strategischen Positionierung
der Großkanzlei durch.

In London hingegen soll
der bisherige Leiter Marken-
verwaltung Roland Mallinson,
samt fünf weiteren Anwälten
zur Konkurrenz wechseln. Von
Dezember an wird er für die
Kanzlei Taylor Wessing tätig,
die derzeit in ganz Europa mit
25 Berufsträgern im juristi-
schen Markengeschäft aktiv
ist.

Quelle: markenbusiness.de

Wie schon in der Vergan-
genhei t veransta l te t das
Münchner Büro von Heisse
Kursawe Eversheds auch in
diesem Jahr einen IP-Work-
shop. Die Veranstaltung findet
am 16.11.2006 statt und rich-
tet sich in erster Linie an Wer-
beagenturen sowie an alle
Personen und Firmen, die im
Bereich der Werbung tätig
sind. Angesprochen sind aber
auch Unternehmen, die ihre
Ideen und Konzepte erfolgrei-
chen gegen Konkurrenten oder
Nachahmern schützen lassen
beziehungsweise verteidigen
wollen. Die Rechtsanwälte
Axel Zimmermann, Dr. Cars-
ten Schulte und Dr. Alexander
Niethammer referieren unter
anderem über die Schutzfähig-

keit von Marken, Titeln, Wer-
beclaims, Werbekonzepten,
Ideen und hiermit zusammen-
hängende urheberrechtliche
Fragen. Darüber hinaus geht es
um aktuelle Entwicklungen im
Domain- Recht, welches auch
durch die Schaffung der
EU-Domain neue Impulse er-
fahren hat. Abgerundet wird
der Workshop mit einem kur-
zen Update über die neueste
Rechtsprechung im Bereich
der vergleichenden und irre-
führenden Werbung.

Der Workshop beginnt um
17 Uhr und endet gegen 19 Uhr.
Kostenlos anmelden können Sie
sich unter d.schulze@heisse-kur-
sawe.com oder der Telefon-
nummer 089 / 54 56 52 23.
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Quiz Zone
in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusam-
mensetzungen und Abkürzungen, Abwandlungen, Schriftarten
und Darstellungsformen für alle Tourneen, Einzelveranstaltun-
gen, Printmedien und Druckerzeugnisse, Film, Funk, Fernse-
hen, Softwareerzeugnisse, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,
elektronische und digitale Medien- und Netzwerke, insbesonde-
re auch CD-ROM, Off- und Onlinemedien sowie für Messen,
Kongresse und sonstige Veranstaltungen sowie Merchandising
in jeder Form und für sämtliche Merchandising-Artikel und
Dienstleistungen aller Art.

Callactive GmbH,
Augsburgerstraße 8, 80337 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Company Radar
360 Grad Company Radar
360° Company Radar

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusam-
mensetzungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftar-
ten und Darstellungsformen für alle Medien, insbesondere für
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, Internet, alle elektronischen und digitalen
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Off-Line- und On-Line-Dienste, Telekommunikations-
dienstleistungen, Unified Messaging Systems, SMS, WAP so-
wie Softwareerzeugnisse aller Art.

Consline AG,
Leonrodstraße 68, 80636 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Lernschrittmacher
Die Lernschrittmacher
Schraubenzieher
Duell der Heimwerker
Heimwerkerduell
Energiecheck 2007
Energiecheck 2008
Energiecheck 2009
Halla - der Film

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Film Fernseh Kommunikation Kröhnert GmbH,
Friedrichstraße 20, 57072 Siegen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Apotheker Update
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Dar-
stellungsformen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombina-
tionen, grafischen Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen,
Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Medien, insbeson-
dere Bücher und alle anderen Printmedien, Tonträger und Mer-
chandising, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software,
Off- und Online-Dienste, CD-Rom, CD-I, DVD und MD (mini-
Disc) und andere Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Veranstaltun-
gen und Dienstleistungen aller Art.

Peter Keil Rechtsanwalt,
Louisenstraße 139, 61348 Bad Homburg v.d.H.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Schlag 12
Boom-TV

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Kombi-
nationen, Darstellungsformen und mit allen Untertiteln und Zu-
sätzen, für al le Medien insbesondere Printmedien,
elektronische Medien und Netzwerke, Rundfunk, Film, Fernse-
hen, Bild-, Ton- und Datenträger.

HAUSWALDT BOLLMEYER
Rechtsanwälte · Steuerberater,
Rathausstraße 13, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Money talks
Money talk night
Money meets Media
Money & Media
Finance night

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Sören Bauer Events GmbH,
Hallerstraße 70, 20146 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

GRAND GTRS
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen und für alle Me-
dien.

pnp - Verlag media4music,
Ringstraße 33, 92318 Neumarkt

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen Klien-
ten Titelschutz in Anspruch für folgenden Titel:

Psychotherapie und Psychotherapie
up2date

in allen Wortverbindungen, Schreibweisen, Darstellungsfor-
men, Schriftarten, Wortfolgen, Satzstellungen und allen Zusät-
zen (Kombinationen mit Zusätzen und Untertiteln) für
sinngemäße Titel als Einzel- und Reihentitel für alle Medienfor-
men, insbesondere Druckereierzeugnisse, Bild-, Ton- und Da-
tenträger, insbesondere auch CD-Rom, DVD und CD-I,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
Offline- und Online-Dienste sowie sonstige Online-Medien (In-
ternet).

Rechtsanwälte Kees Hehl Heckmann,
Gerokstraße 13 B, 70184 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Lebst du schon oder existierst du
noch?

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ingrid Mier,
Anemonenweg 6, 70186 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Gesundheitsbürger
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Deekeling Arndt Advisors in Communications,
Schanzenstraße 56, 40549 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Der Grüne Daumen
Scheideweg, Der Scheideweg,

Am Scheideweg
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Event-TV Fernsehproduktionsgesellschaft mbH,
Konstanzer Straße 59, 10707 Berlin

Unter Hinweis auf § 5, Absatz 3 Markengesetz nehme ich im
Auftrag meiner Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Deutsche Kinderstudie
Alles aus Liebe

in allen Schreib- und graphischen Gestaltungsweisen, Kombi-
nationen, Darstellungsformen, Abwandlungen und Schriftarten
für sämtliche Medien, insbesondere TV, einschließlich Ton-,
Bild-, Bildtonträger, Film-, Hörfunk, Software-, Internet-Dienste,
Video, CD-ROM und/oder Datenträger sowie sonstige audiovi-
suelle und/oder digitale Medien einschließlich sämtlicher Multi-
media-Anwendungen (Onl ine/Off l inedienste) sowie
Dienstleistungen, Veranstaltungen und/oder Merchandising al-
ler Art.

Rechtsanwalt Martin Glänzer,
Borselstraße 18, 22765 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Furniture-Intralogistics
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen
und Zusätzen sowie Kombinationen zur Verwendung in Print-
medien und Druckerzeugnissen.

m+t Ritthammer Publishing GmbH,
Andernacher Straße 5a, 90411 Nürnberg

Möchten Sie Ihre Titelschutzanzeige erneut
schalten? Dann gewähren wir Ihnen auf die zweite
inhaltsgleiche Anzeige einen Rabatt von 50%.
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

LOCALHERO
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse und
elektronische Medien, Hörfunk, Fernsehen, Film einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

Brinkschulte GmbH & Co. KG,
Flachsmarkt 4, 45127 Essen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Licht und Design
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen
und Zusätzen sowie Kombinationen zur Verwendung in Print-
medien und Druckerzeugnissen.

m+t Ritthammer Publishing GmbH,
Andernacher Straße 5a, 90411 Nürnberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Sportmarkt
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen
und graphischen Gestaltungen für alle Medien, insbesondere
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Softwareerzeug-
nisse, elektronische und digitale Medien einschließlich Multime-
dia-Anwendungen (Online- und Offline-Dienste).

Drahtzieher GmbH & Co. KG,
Schanzenstraße 36, Gebäude 31.1, 51063 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Zeitschrift für Lektorinnen&Lektoren
ZfLL
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen sowie Kombinationen von Haupt- und Untertiteln für alle
Medienformen, insbesondere Druckerzeugnisse und digitale
Medien.

Susanne Culjak,
Waldparkdamm 6, 68163 Mannheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

watchberlin.com
watchhamburg.com
watchmuenchen.com
watchkoeln.com
watchfrankfurt.com
watchduesseldorf.com
watch-berlin.com
watch-muenchen.com
watch-koeln.com
watch-hamburg.com
watch-frankfurt.com
watch-duesseldorf.com
watchberlin.de
watchmuenchen.de
watchkoeln.de
watchfrankfurt.de
watchduesseldorf.de
watch-muenchen.de
watch-koeln.de
watch-hamburg.de
watch-frankfurt.de
watch-duesseldorf.de

in allen Schreibweisen national und international, Schriftarten
und Darstellungsformen in allen Medien, grafischen Gestaltun-
gen, Abwandlungen, Abkürzungen, Untertiteln sowie Kombina-
tionen für Printmedien, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton-
und Datenträger, elektronische und digitale Medien, Netzwerke,
Offline- und Online Dienste sowie sonstige Online-Medien.

RAe Pape, Persike und Partner GbR,
Schützenstraße 18, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Online Aktuell
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Hör-
funk, Druckerzeugnisse, Software und elektronische Medien
einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online und Offline).

FPS Fritze Paul Seelig,
Königsallee 62, 40212 Düsseldorf
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Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Reader’s Digest Garten-Jahrbuch
2007/2008

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen
für alle Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel
sowie Bild-, Daten- und Tonträger, insbesondere Video/DVD
und Hörbücher.

Reader’s Digest Deutschland
Verlag Das Beste GmbH,
Augustenstraße 1, 70178 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für die Titel

TV GESUND & GELD
GESUND & GELD

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Zusammenset-
zungen, in allen Medien, insbesondere elektronische und digita-
le Medien, Film, Fernsehen, Hörfunk und sonstige audiovisuelle
Medien, Internetseiten und -auftritte, Druckereierzeugnisse,
Softwareerzeugnisse, insbesondere CD-ROM, Off-Line und
Online-Dienste sowie sonstige Online-Medien oder Multime-
dia-Anwendungen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

CMS Hasche Sigle Rechtsanwälte Steuerberater,
Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Fachsuche
Deutsche Fachsuche

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Dar-
stellungsformen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wort- und Zei-
chenverbindungen, Titelkombinationen, graphischen
Darstellungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammenset-
zungen für alle Medien, insbesondere für alle Printmedien, Dru-
ckerzeugnisse aller Art und Formen, Rundfunk, Fernsehen,
audiovisuelle Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, alle
elektronischen und digitalen Medien und Netzwerke, CD-ROM,
DVD, CD-I, Offline- und Onlinedienste und sonstige Onlineme-
dien, Telekommunikationsdienstleister (einschließlich UMS,
SMS, WAP), Veranstaltungen, Dienstleistungen sowie Domain-
bezeichnungen im Intra- und Internet.

Dr. von Göler Anwaltskanzlei,
Polkostraße 74, 81245 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Der Polstermöbelspezialist /
Polstermöbelspezialist

Der Möbelspezialist /
Möbelspezialist

Der Schlafzimmerspezialist /
Schlafzimmerspezialist

Der Kindermöbelspezialist /
Kindermöbelspezialist

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen
und Zusätzen sowie Kombinationen zur Verwendung in Print-
medien und Druckerzeugnissen.

Verlag M. Ritthammer GmbH,
Andernacher Straße 5a, 90411 Nürnberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Seite 4 - Das Magazin der neuen
Bücher

essen affairs - Das Magazin der Messe
Essen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

VVA Kommunikation GmbH,
Theodor-Althoff-Straße 39, 45133 Essen

Der BGH fordert:
Damit eine Titelschutzanzeige wirksam wird, muss sie
die „betroffenen Verkehrskreise auf einfachste Weise“
erreichen (BGHZ 108,89).

Der Titelschutz Anzeiger erfüllt diesen Leistungsan-
spruch mit einem seit 1990 sorgfältig gepflegten und
qualifizierten Empfängerkreis. Woche für Woche belie-
fern wir daher mehr als 3.000 Verlage, TV- und Radio-
sender, Film-Produktionsfirmen, Softwarehäuser und
Medien-Anwälte.

www.titelschutzanzeiger.de
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Rundum-Glücklich-Paket
Pluspunkt

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

Euro RSCG GmbH,
Kaiserswerther Straße 135, 40474 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für den Titel

E.TV - Mein Frische-Programm
in allen Darstellungsformen, Schreibweisen und Zusammenset-
zungen, in allen Medien, und zwar auch für Rundfunk- und Fern-
sehsendungen, Druckerzeugnisse, Internet sowie Bild-, Ton-
und Datenträger aller Art.

GÖRG Rechtsanwälte,
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Prinz,
Sachsenring 81, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Der Grand Prix der Chöre
Der große Familien-Check
Die Spur der Täter

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckereier-
zeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; DVD;
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Bettina Krause Rechtsanwaltskanzlei,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Clockwise Magazine
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Darstellungen, entsprechenden Zusätzen,
Untertiteln und Zusammensetzungen, in allen Medien, ein-
schließlich Tonträger, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen,
Software, Off- und Onlineservices, CD-ROM, CD-I und andere
Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und
digitale Medien- und Netzwerke, Bücher und alle anderen Print-
medien, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

Andreas Rühl,
Laube 14, 69242 Mühlhausen


